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Landkreis Märkisch-Oderland 

VEREINBARUNG 
über die Durchführung von Schlachtungen im Herkunftsbetrieb 

zwischen dem  

dem Eigentümer der Schlachttiere 
- nachfolgend Eigentümer -

und dem Schlachtbetrieb 
- nachfolgend Schlachtbetrieb -

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 

1. Es wird vereinbart, Schlachtungen im Herkunftsbetrieb des Eigentümers unter Nutzung der

dem zugelassenen Schlachtbetrieb zugehörigen mobilen Schlachteinheit

durchzuführen.

2. Die Schlachtung im Herkunftsbetrieb wird nur durchgeführt, wenn die behördliche

Genehmigung vorliegt.

3. Die Unterrichtung der für den Herkunftsbetrieb zuständigen Veterinärbehörde erfolgt durch:

4. Der Schlachtbetrieb übernimmt folgende Tätigkeiten und trägt hierfür die fachliche und

rechtliche Verantwortung:

Eigentümer der Tiere 

Verantwortliche*r des Schlachtbetriebes

Handhabung und Pflege der Tiere vor ihrer Ruhigstellung (inkl. Zutrieb)

Ruhigstellung der Tiere zum Zweck der Betäubung und Tötung (Fixierung)

Betäubung

Bewertung der Wirksamkeit der Betäubung

Einhängen und Hochziehen lebender Tiere

Entblutung lebender Tiere
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Verbringung Tierkörper in die mobile Schlachteinheit 

Transport zum Schlachtbetrieb 

Benachrichtigung des Schlachtbetriebes zur Ankunftszeit

Reinigung und Desinfektion der mobilen Schlachteinheit

Sonstiges: 

Wasser

Strom (Starkstromkabel)

Sonstiges:

erfolgt in der Verantwortung des Schlachthofes

ist nicht erforderlich (weniger als 2 Stunden Transportzeit)

-----------------------------------------------------
Ort, Datum  

-----------------------------------------------------
Ort, Datum

----------------------------------------------------- 
Unterschrift  
Eigentümer  

------------------------------------------------------
Unterschrift
Verantwortliche*r des Schlachthofes

5.  Für alle nicht vom Schlachtbetrieb übernommenen Arbeitsschritte liegt die Verantwortung beim  
     Eigentümer.

6.  Die ggf. vorgesehene Entnahmen von Magen und Därmen

7.   Die Verantwortung für den technisch und hygienisch einwandfreien Zustand der mobilen Schlacht-
      einheit liegt beim Schlachtbetrieb.

8.   Der Eigentümer hat zur Sicherstellung der Funktionalität und Versorgung der mobilen Schlacht-
      einheit des Schlachtbetriebes folgendes sicherzustellen:

9.   Alle weiteren relevanten tierschutz- und lebensmittelrechtlichen Vorgaben sind den Unterzeichnern
      bekannt und werden vollumfänglich beachtet.
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